
REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FOR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl.IV-50.004/26-2/84 

II -.fm der Beilagen zu den St('no~rarhischen Prnto\..(lllen 

des NatIonalrates X VI. Gesetzgcbung!>pt'flOdc 

1010 Wien, den 13. Apri 1 1984 
Stubenr-ing 1 

Telefon 7500 Telex 111145 oder 111780 
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S1{) lAB 

1984 -04- 1 7 
zu 5lf~ IJ 

In der gegenständlichen Anfrage werden folgende Fragen 

gestellt: 

"1. Gibt es in Ihrem Kompetenzbereich Bundesgebäude, in 

denen zur Beheizung Heizöl schwer verwendet wird? 

2. Wenn ja, welche Bundesgebäude sind dies und wie hoch 

liegt der jährliche Verbrauch an Heizöl schwer? 

3. Sind Sie bereit, die Verwendung von Heizöl schwer in 

den Bundesgebäuden in Ihrem Wirkungsbereich zu unter­

sagen und die Verwendung von Heizöl leicht oder extra­

leicht anzuordnen?" 

Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu denffilgemeinen Bemerkungen der Anfrage wird auf die 

Anfragebeantwortung des Herrn Bundesministers für Bauten 

und Technik, Nr. 544/J, verwiesen. 
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Als Bundesgebäude im Sinne der Anfrage werden im Inland 

gelegene Häuser betrachtet, die im Eigentum des Bundes 

stehen und für Zwecke der Bundesverwaltung verwendet 

werden. 

Zu 1. bis 3.: 

In meinem Kompetenzbereich gibt es keine Bundesgebäude, 

in denen zur Beheizung Heizöl schwer verwendet wird. 

Der Bundesminister: 
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